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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts nach
§ 162 Abs. 3 AktG

An die InnoTec TSS AG, Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Vergütungsbericht der InnoTec TSS AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2021 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG im
Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbericht
nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die
Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf
den Inhalt des Vergütungsberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter
Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG
(IDW PS 870 (08.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Standard
ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben.
Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards:
Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet. Die
Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer /
vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts,
einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner
sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung
eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen
wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber
ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im
Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die
formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG
haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben
oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft.

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht unter
Berücksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei für Anzeichen
aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen in Bezug auf die
inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die
angemessene Darstellung des Vergütungsberichts enthält.
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Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine solche
irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in
diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Hannover, 7. April 2022

Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Steuerberatungsgesellschaft

Jörn Steinke Hans-Peter Möller
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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InnoTec TSS Aktiengesellschaft,
Düsseldorf

ISIN: DE0005405104 / WKN: 540510

Vergütungsbericht 2021

Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen nach
Ablauf des Geschäftsjahres eine feste Vergütung, die für das einzelne Mitglied
Euro 20.000, für den Vorsitzenden das Doppelte und für den stellvertretenden
Vorsitzenden das Eineinhalbfache beträgt. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der
Gesellschaft.

Dabei entfallen 40.000,00 EUR (Vorjahr 20.000,00 EUR) auf Herrn Bernd
Klinkmann, 30.000,00 EUR (Vorjahr 15.000,00 EUR) auf Herrn Reinhart Zech
von Hymmen sowie 20.000,00 EUR (Vorjahr 10.000,00 EUR) auf Herrn Marc
Tüngler.

Vorstand

A. Das Vergütungssystem im Überblick

1. Bestandteile des Vergütungssystems

Das Vergütungssystem für den Vorstand setzt sich aus festen und variablen
Vergütungsbestandteilen zusammen. Der feste Vergütungsbestandteil besteht
aus der Grundvergütung sowie Nebenleistungen. Eine Versorgungszusage für
den Vorstand besteht nicht. Beim variablen Vergütungsbestandteil handelt es
sich um die Bartantieme.

2. Vergütungsstruktur der Gesamtvergütung
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Die feste Grundvergütung nimmt derzeit einen Anteil von etwa 40 % (Vorjahr
40 %) an der Ziel-Gesamtvergütung ein, während die variable Vergütung in
Form einer Bartantieme einen Anteil von etwa 58 % (Vorjahr 58 %) an der Ziel-
Gesamtvergütung ausmacht. Hierbei nimmt der Anteil der langfristig
orientierten Bartantieme (LTI) im Verhältnis zur kurzfristig orientierten
Bartantieme (STI) mit 60 % zu 40 % den verhältnismäßig deutlich größeren
Teil ein. Zusätzlich werden Nebenleistungen in Höhe von etwa 2 % der
Grundvergütung gewährt.

3. Maximal-Gesamtvergütung

Der Aufsichtsrat hat nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG eine Maximal-
Gesamtvergütung für die Summe der unmittelbaren Vergütungsbestandteile
(Grundvergütung und Tantieme) des Vorstands festgelegt. Diese beträgt
700.000 Euro pro Jahr zuzüglich der Nebenleistungen.

B. Die Bestandteile des Vergütungssystems im Einzelnen

1. Feste Vergütungsbestandteile

a) Grundvergütung

Die Grundvergütung ist eine fixe, auf das gesamte Jahr bezogene Vergütung,
die am Verantwortungsbereich des Vorstands ausgerichtet ist und in zwölf
monatlichen Raten ausbezahlt wird.

Ferner kann der Vorstand für Tätigkeiten im Interessenbereich der Gesellschaft
(konzerngebundene Mandate) zusätzliche Vergütungen erhalten, die auf die
Vergütung des Vorstands angerechnet und nicht zusätzlich gezahlt werden
(siehe unten Ziffer C.5.). Vergütungen für konzernexterne Mandate, die nur mit
Zustimmung des Aufsichtsrats wahrgenommen werden können, kann der
Vorstand ohne Anrechnung vereinnahmen.
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b) Nebenleistungen

Der feste Vergütungsbestandteil besteht neben der Grundvergütung aus
Nebenleistungen. Hierzu gehört die Bereitstellung eines Dienstwagens, welcher
sowohl dienstlich als auch privat genutzt werden kann. Zudem erhält der
Vorstand eine D&O-Versicherung mit einem Selbstbehalt nach § 93 Absatz 2 Satz
3 AktG im Umfang von 10 %. Daneben hat die Gesellschaft eine
Unfallversicherung mit Deckungssummen von 250.000 Euro für den Todesfall
und 500.000 Euro für den Invaliditätsfall zugunsten des Vorstands für die Dauer
des Dienstvertrages abgeschlossen und übernimmt die Beiträge zu einer
Gruppen-Lebensversicherung.

2. Tantieme

Die Tantieme errechnet sich, indem in einem „ersten Schritt“ die jährliche
Tantieme auf der Grundlage des erreichten Ergebnisses des Geschäftsjahres
ermittelt wird. Die Tantieme beträgt 2,5 % des EBT, maximal jedoch 450.000
Euro. Diese Tantieme beinhaltet einen kurzfristig zu gewährenden Anteil (STI)
von 40 % und einen langfristigen orientierten Anteil (LTI) von 60 %, bezogen
auf den zu ermittelnden jeweiligen jährlichen Ergebniswert.

Kurzfristige variable Vergütung (STI)

Die erfolgsabhängige Jahrestantieme errechnet sich entsprechend dem
Vorstehenden in Höhe von 40 % aus einem Anteil von 2,5 % des EBT eines
Geschäftsjahres der InnoTec TSS AG, maximal jedoch in Höhe von 180.000
Euro.

Langfristige variable Vergütung (LTI)

Dem Vorstand wird auch eine langfristige variable Vergütung gewährt (kurz
LTI).

Da der langfristig orientierte Anteil der Tantieme (60 %) in das dienstvertraglich
festgelegte Bonusbanksystem eingeht, wird die nachhaltige und langfristige
Unternehmensentwicklung sowohl bei der Bemessung als auch bei der
Auszahlung dieses Vergütungsbestandteils bereits berücksichtigt.

Ein Anteil von 50 % dieses Vergütungsbestandteils soll jedoch zusätzlich
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besonderen Nachhaltigkeitskriterien genügen, vgl. nachfolgend „zweiter
Schritt“. Die besonderen Nachhaltigkeitskriterien greifen mithin für 50 % des
langfristig orientierten Tantiemeanteils (durchgerechnet 30 % der
Gesamttantieme), nachfolgend kurz „nachhaltigkeitsorientierter
Vergütungsbestandteil“.

In einem „zweiten Schritt“ wird überprüft, inwieweit der nachhaltigkeits-
orientierte Vergütungsbestandteil die Zielerreichung im Bereich der für das
jeweilige Geschäftsjahr verabredeten strategischen Ziele für die Gesellschaft,
die Konzerngesellschaften und ggf. den Konzern sowie die gemeinsam
abgestimmten operativen kurz- und langfristigen Ziele widerspiegelt. Die
Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft kann dabei als eigener
Bemessungsfaktor berücksichtigt werden, muss aber nicht zwingend
Berücksichtigung finden. Umweltbelange und die Umsetzung zentraler
Compliancevorgaben werden jedoch als Bemessungsfaktoren im Bereich der
Nachhaltigkeit zwingend berücksichtigt.

Die für den „zweiten Schritt“ festzulegenden Ziele werden für das jeweilige
Geschäftsjahr im Vorfeld formuliert, das Maß der erwarteten Zielerreichung
definiert und die Ziele zueinander jeweils gewichtet. Soweit die Zielerreichung
nicht exakt messbar ist, liegt die Feststellung der Zielerreichung im Ermessen
des Aufsichtsrats, wobei Ermessensspielräume so gering als möglich gehalten
werden sollen. Insgesamt wird ein Zielerreichungskorridor zwischen 80 % und
120 % definiert. Der Grad der Zielerreichung (insgesamt und gewichtet) darf
also 80 % nicht unterschreiten und 120 % nicht übersteigen (Deckelung).

Ergebnis des zweiten Schritts ist die vom Aufsichtsrat festgestellte

Zielerreichung in Umsetzung des „Pay-for-Performance-Ansatz“. Diese
Zielerreichung ergibt sich als entsprechend gewichteter Vom-Hundert-Satz
innerhalb des Zielerreichungskorridors zwischen 80 % und 120 %. Bei einer
Zielerreichung von 100 % bleibt der im ersten Schritt auf der Grundlage des
erreichten Ergebnisses des Geschäftsjahres ermittelte nachhaltigkeitsorientierte
Vergütungsbestandteil maßgebend. Bei einer Zielerreichung von über 100 %
(Überperformance) steigt der im ersten Schritt auf der Grundlage des erreichten
Ergebnisses des Geschäftsjahres ermittelte nachhaltigkeitsorientierte
Vergütungsbestandteil entsprechend an.

Die maximale Höhe der Gesamttantieme von 450.000 Euro darf jedoch nicht
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überschritten werden. Bei einer Zielerreichung von unter 100 % (Unterper-
formance) wird der im ersten Schritt ermittelte nachhaltigkeitsorientierte
Vergütungsbestandteil entsprechend herabgesetzt.

In einem „dritten Schritt“ greift zudem das Bonusbanksystem. Der in den ersten
beiden Schritten ermittelte Tantiemeanteil LTI des Geschäftsjahres geht nach
den hierfür dienstvertraglich festgelegten Regeln in die sog. Bonusbank ein. Das
Bonusbanksystem wirkt in der Weise, dass die nachhaltige und langfristige
Unternehmensentwicklung sowohl bei der Bemessung als auch bei der
Auszahlung der Tantieme berücksichtigt wird. Dieses Ziel wird bei der
Tantiemebemessung dadurch erreicht, dass über die Laufzeit des
Dienstvertrages die Ergebnisse der Gesellschaft und die daraus sich ergebenden
Tantiemeanteile saldiert in die Bemessungsgrundlage eingehen und bei
negativen Entwicklungen damit eine Malusregelung zu Lasten des Vorstands
auch in Bezug auf schon verdiente Tantiemeanteile greift. Die Abbildung dieses
Ziels wird bei der Tantiemeauszahlung dadurch erreicht, dass diese zum
überwiegenden Teil zeitlich hinausgeschoben wird und die
Unternehmensentwicklung in den jeweils folgenden Geschäftsjahren nach
Ablauf des Tantiemebezugsjahres für die endgültige Bemessung der Höhe
dieses Tantiemeanteils Berücksichtigung findet.

Als Nachhaltigkeitsfaktoren, welche als Grundlage der Zielerreichung für den
nachhaltigkeitsorientierten Vergütungsbestandteil herangezogen werden, sind
dabei für 2021 die folgenden sechs Kriterien festgelegt worden:

o Für den Teilkonzern Türsysteme Internationalisierung und
Erweiterung, und Ausbau der Produktpalette durch Innovationen;

o für den Teilkonzern Bauspezialwerte Umsatzausbau und

Innovationsfähigkeit im Bereich Produkt, Produktion, Marketing

o und konzernweit Ausbau und Verbesserung von

 Risikomanagementsystemen

 Compliance,

 Corporate Social Responsibility (CSR),

 Digitalisierung und Cybersicherheit.

Sondervergütung
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Schließlich hat der Aufsichtsrat die Möglichkeit, im Falle besonderer und nicht
den Gegenstand vorheriger Planungen bildender Leistungen des Vorstands eine
Sondertantieme von bis zu 50.000 Euro zu gewähren, was einer gesonderten
Beschlussfassung und Begründung durch den Aufsichtsrat bedarf.

Für das Geschäftsjahr 2021 ist der Aufsichtsrat zu der Auffassung gelangt, dass
der Vorstand Herr Dr. Gerson Link besondere Leistungen erbracht hat, welche
mit einer Sonderzahlung in Höhe von 50.000 Euro zu vergüten sind.
Ausschlaggebend für die Gewährung dieser Sondervergütung in der maximal
zulässigen Höhe waren insbesondere die vom Vorstand mit sehr hohem
persönlichen Einsatz erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit der
Neustrukturierung der Führung eines Konzernsegments sowie der sehr engen
Begleitung und Steuerung sämtlicher dort stattfindender struktureller
Änderungen. Hinzu kommt die nach Auffassung des Aufsichtsrats sehr
erfolgreiche Umsetzung der Nachfolgeregelungen im Bereich von
Schlüsselpositionen in einem weiteren Konzernsegment. Mit den
sondervergüteten Leistungen sind wichtige Bausteine für die Zukunftsfähigkeit
des Konzerns gesetzt worden.

Malus und Clawback

Die Tantiemebestandteile unterliegen neben den schon oben dargestellten
Malusregelungen auch Clawback-Bedingungen. Bei schwerwiegenden, von der
Gesellschaft im Einzelnen darzulegenden Verstößen des Vorstands gegen
geltendes Gesetz oder die gesetzlichen und dienstvertraglichen Pflichten zu
ordnungsgemäßer Amtsführung, ist der Aufsichtsrat dazu berechtigt, noch nicht
ausgezahlte Tantieme teilweise oder vollständig einzubehalten und bereits
ausgezahlte Tantieme zurückzufordern (Clawback). Die Entscheidung des
Aufsichtsrats erfolgt dabei nach pflichtgemäßem Ermessen.
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C. Vergütungsregelungen für die Beendigung der
Vorstandstätigkeit

Das Vergütungssystem für den Vorstand der InnoTec TSS AG regelt auch die
Vergütung im Fall einer vorzeitigen Beendigung des Vorstandsamts bzw.
Dienstvertrags.

1. Vertragslaufzeiten, Kündigungsmöglichkeiten

Die Laufzeit von Vorstandsdienstverträgen wird gleichlaufend mit der jeweiligen
vom Aufsichtsrat zu beschließenden Bestellperiode vereinbart. Bei einer
Erstbestellung beträgt die Bestellperiode und damit auch die Vertragslaufzeit
regelmäßig bis zu 3 Jahre. Bei Wiederbestellung ist die Vertragslaufzeit
entsprechend der maximal möglichen Bestellperiode auf höchstens 5 Jahre
begrenzt (§ 84 Abs. 1 Satz 1 AktG). Ein Vorstandsdienstvertrag ist für eine feste
Laufzeit abgeschlossen und sieht dementsprechend keine ordentliche
Kündigungsmöglichkeit vor. Das beiderseitige Recht zur fristlosen Kündigung
des Vorstandsvertrags aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

2. Vorzeitige Beendigung

Sofern in dem Vorstandsdienstvertrag eine Abfindungszahlung vorgesehen
wird, sieht der Vertrag bei vorzeitiger Beendigung eine Abfindungszahlung in
Höhe von maximal zwei Jahreszielvergütungen vor, die der Vorstand bei
ordnungsgemäßer Beendigung des Vorstandsdienstvertrags erhalten hätte. Die
Abfindung ist dabei der Höhe nach auf zwei Jahresvergütungen begrenzt.
Zudem werden die noch in der Bonusbank befindlichen und schon verdienten
Beträge zur Auszahlung gebracht.

3. Keine weiteren Abfindungsregeln

Von den unter Ziffer C.2. beschriebenen Regelungen abgesehen sieht das
Vergütungssystem für den Vorstand keine Zusagen von
Entlassungsentschädigungen vor. Dies gilt auch für den Fall einer vorzeitigen
Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels (Change of
Control).

4. Unterjähriger Ein- und Austritt
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Tritt ein Vorstandsmitglied im laufenden Geschäftsjahr in die Dienste der
Gesellschaft ein oder aus, so erhält das Vorstandsmitglied die Vergütung pro rata
temporis zu ihrer jeweiligen Fälligkeit.

5. Nebentätigkeiten des Vorstands

Mit der Festvergütung ist auch eine etwaige Tätigkeit des Vorstands bei
verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften abgegolten.
„Verbundene Unternehmen“ sind alle gemäß § 15 AktG verbundenen und solche
Unternehmen, an denen InnoTec TSS AG mit mindestens 25 % beteiligt ist.
„Tochtergesellschaften“ sind Unternehmen, an denen InnoTec TSS AG beteiligt
ist. Sofern der Vorstand für die Wahrnehmung von Mandaten in diesen
Gesellschaften Bezüge von den betreffenden Gesellschaften erhält, werden
diese auf die Vergütung angerechnet. Bei der Übernahme konzernfremder
Aufsichtsratsmandate findet eine Anrechnung der hierfür gezahlten Vergütung
nicht statt.

D. Vorübergehende Abweichungen

Der Aufsichtsrat kann vorübergehend von dem Vergütungssystem abweichen,
wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens von InnoTec TSS AG
notwendig ist. Eine Abweichung von dem Vergütungssystem unter den
genannten Umständen ist nur durch einen entsprechenden
Aufsichtsratsbeschluss möglich, der die außergewöhnlichen Umstände und die
Notwendigkeit einer Abweichung feststellt. Die Bestandteile des
Vergütungssystems, von denen abgewichen werden kann, sind die
Leistungskriterien der Tantieme und zeitweilige Aufwendungen für
außergewöhnliche Nebenleistungen. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat das
Recht, neu eintretenden Mitgliedern des Vorstands Sonderzahlungen zum
Ausgleich von Gehaltsverlusten aus einem vormaligen Dienstverhältnis oder zur
Deckung der durch einen Standortwechsel entstehenden Kosten zu gewähren.“

elektronische Kopie



Seite 9

E. Vergütung im Geschäftsjahr

Vorstand Dr. Gerson Link Vergütung des
Berichtsjahres

Vergütung des
Vorjahres

in TEUR in % in TEUR in %

Festvergütung 250 40 % 220 40 %
Nebenleistungen 10 2 % 10 2 %

Summe Festvergütung  260 42 % 230 42 %

Variable Vergütung (2016-2020),
max. 400 TEUR

50 % kurzfristig 0 0 % 159 29 %
50 % langfristig 0 0 % 158 28 %

Variable Vergütung (2021-2025),
max. 450 TEUR

40 % kurzfristig 120 20 % 0
60 % langfristig 181 29 % 0

Sonstige variable
Nebenleistungen (Zinsen) 3 1 % 3 1 %
Sondervergütung 50 8 % 0 0 %

Summe variable Vergütung 354 58 % 321 58 %

Versorgungsaufwand 2 0 % 2 0 %

Gesamtvergütung 616 100 % 552 100 %
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F. Vergleichende Darstellung

2021/2020 2020/19 2019/2018 2018/2017
Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung

Ertragsentwicklung:
EBIT InnoTec TSS-Konzern 5,9% -5,9% 5,2% -19,6%
Jahresüberschuss der
InnoTec TSS AG -2,9% -6,5% 5,2% -24,6%

Arbeitnehmer
Relative Veränderung der
Vergütung der Arbeitnehmer
des InnoTec TSS Konzerns

3,4% 3,0% 2,8% 0,0%

Vorstand
Dr. Gerson Link 11,6% -2,3% 2,9% -13,8%

Aufsichtsrat
Bernd Klinkmann 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Reinhart Zech von Hymmen 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Marc Tüngler 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Durchschnitt 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Düsseldorf, 31. März 2022 Düsseldorf 31. März 2022
Der Aufsichtsrat

Dr. Gerson Link Bernd Klinkmann
Vorstand Vorsitzender des Aufsichtsrates
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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